
Gebührenreglement zum Gastwirtschaftsgesetz der Stadt Maienfeld 
 
 
 
Gestützt auf Art. 13 des revidierten und per 01.01.2000 in Kraft getretenen Gastwirtschaftsgeset-
zes der Stadt Maienfeld (GWGM) erlässt der Stadtrat folgendes Gebührenreglement: 
 
 
Art. 1 (Bewilligungsgebühren) 
 
Für die Erteilung einer Bewilligung werden folgende einmalige Gebühren erhoben: 
 
• Betriebe ohne Alkoholausschank und Übernachtungsmöglichkeiten Fr. 200.00 
• Betriebe ohne Alkoholausschank mit Übernachtungsmöglichkeiten Fr. 250.00 
• Betriebe mit Alkoholausschank ohne Übernachtungsmöglichkeiten Fr. 300.00 
• Betriebe mit Alkoholausschank und Übernachtungsmöglichkeiten Fr. 400.00 
• Betriebe mit Alkoholausschank, Übernachtungsmöglichkeiten und Bar Fr. 500.00 
• Gelegentliche Anlässe (max. 30 Anlässe pro Jahr), Weinbaubetriebe Fr. 200.00 
• Diverse Betriebsarten wie Kantinen, Schulen, Imbiss-Stände etc. Fr. 100.00 

(sofern die Abgabe von Speisen und/oder Getränken gewerbsmässig 
erfolgt) 

• Festanlässe  Fr. 100.00 
• Festanlässe für einheimische Vereine  Fr. 50.00 
 
Bei Vergrösserungen, Verlegungen, Änderungen der Betriebsart wird eine Gebühr von Fr. 
100.00 erhoben. 
 
 
Art. 2 (Gebühren für weitere Amtshandlungen) 
 
Für weitere Amtshandlungen wie aussergewöhnliche Kontrollen einzelner Betriebe oder Anlässe 
wird eine Gebühr erhoben. Die erstmalige Gebühr beträgt Fr. 50.00. Im Wiederholungsfall be-
trägt die Gebühr Fr. 100.00. 
 
 
 
 
 
 
Vom Stadtrat an seiner Sitzung vom 18.02.2000 erlassen und rückwirkend per 01.01.2000 in 
Kraft gesetzt. 
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